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im Verhältnis zwischen Heinrich  III. und Leo  IX. differenzierter als 
bisher dargestellt werden6. Auf dieser Grundlage ist zu klären, wie, 
wann und warum sich ein Wandel in der Kooperation beobachten 
lässt. In den Blick genommen werden die wichtigsten – gemeinsamen 
– Stationen: Zuerst die Erhebung Leos zum Papst. Bestand bereits vor 
seinem Amtsantritt Klärungsbedarf, wollte Leo seine Wahl doch aus-
drücklich von den Römern bestätigen lassen? Sodann ist einzugehen 
auf die unterschiedlichen Reformen, welche der neue Papst veranlasste 
beziehungsweise forcierte. Nach der Würdigung der einzigen gemein-
samen Synode7 von Papst und Kaiser, die 1049 in Mainz abgehalten 
wurde, werden konkrete „Problemfelder“ thematisiert. Hierbei liegt 
der Fokus zunächst auf zwei für Heinrich III. relevanten Schauplätzen, 
nämlich Lothringen und Ungarn, bevor der Konflikt Leos mit den 
Normannen8 in Süditalien beleuchtet wird. Leos Normannenpolitik 

mittelalterliche Ideal einer von keinem grundsätzlichen Mißtrauen überschatteten 
gemeinsamen Herrschaft von Kaiser und Papst als der höchsten Repräsentanten 
von regnum und sacerdotium ist in der Tat zu keinem Zeitpunkt der Verwirklichung 
so nahe gekommen wie in den Jahren Heinrichs III. und Leos IX.“.
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